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LEGAL UPDATE IMMOBILIENWIRTSCHAFTSRECHT 

Köln, 05.03.2024 

Immobilienkauf vom Insolvenzverwalter  

Dr. Wolf zur Nieden 

Die derzeitige Wirtschaftskrise trifft vor allem 

auch die Immobilienwirtschaft. Dort haben der-

zeit viele Beteiligte Finanzierungs- oder Refi-

nanzierungsschwierigkeiten, weil man einen 

solch dramatischen Anstieg des Zinsniveaus 

nicht ausreichend einkalkuliert hatte. Die Liste 

insolventer Unternehmen, insbesondere aus 

dem Projektentwicklungsbereich, ist demgemäß 

lang. Aber auch in übrigen Wirtschaftszweigen 

mussten Unternehmen Insolvenz anmelden, die 

auch Eigentümer von Grundstücken sind. 

Spiegelbildlich ruft wieder der – möglichst güns-

tige – Kauf von Grundstücken aus Insolvenz-

massen großes Interesse hervor. Dieser Beitrag 

gibt einen kurzen Abriss über die Besonderhei-

ten solcher Transaktionen. 

Die Ausgangslage 

Charakter eines Insolvenzverfahrens 

Entgegen populärer Meinung ist Ziel eines In-

solvenzverfahrens nicht die Rettung von Ar-

beitsplätzen, sondern die Mehrung der Insol-

venzmasse, um sie unter Gleichbehandlung al-

ler berechtigten Gläubiger (par condicio credito-

rum) unter ebendiesen zu verteilen. 

Wird ein Insolvenzverwalter oder – im Rahmen 

der in den letzten Jahren immer häufiger statt-

findenden Eigenverwaltung – ein Sachwalter 

bestellt, soll dieser qua Aufgabe eine gewisse 

Distanz zum Insolvenzschuldner haben. Gleich-

zeitig haftet ein Insolvenzverwalter für eine Ver-

letzung seiner Pflichten je nach Fallgestaltung 

sogar auch mit seinem privaten Vermögen. 

Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, 

dass Insolvenzverwalter extrem vorsichtig agie-

ren. Ihr Hauptaugenmerk liegt eben nicht auf 

der Wahrnehmung von (mitunter riskanten) Ge-

schäftschancen, sondern in der vorerwähnten 

Abwicklung des Insolvenzverfahrens unter Mini-

mierung der Risiken für die Masse und sich 

selbst. 

Sogenannte „kalte Zwangsverwaltung“ 

Viele Immobilien sind über Darlehen finanziert, 

die wiederum durch Grundpfandrechte an der 

Immobilie abgesichert sind. Gegen entspre-

chende Zwangsvollstreckungsmaßnahmen der 

Grundpfandgläubiger (zum Beispiel die 

Zwangsversteigerung) kann sich ein Insolvenz-

verwalter zumeist kaum wehren. Da aber ein 

freihändiger Verkauf durch ihn häufig die kom-

merziell bessere Alternative darstellt, vereinba-

ren Grundpfandgläubiger häufig eine soge-

nannte „kalte Zwangsverwaltung“ mit den Insol-

venzverwaltern. 

Bei der kalten Zwangsverwaltung verwaltet und 

veräußert der Insolvenzverwalter die Immobilie 

im eigenen Namen, aber im Wesentlichen für 

Rechnung der Grundpfandgläubiger. Die Insol-

venzmasse erhält aus den Einnahmen lediglich 
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einen sogenannten „Massebeitrag“, der große 

Rest, zum Beispiel des Kaufpreises, fließt direkt 

an den oder die Gläubiger ab. Diese Ausgangs-

lage muss man sich bei der Beurteilung des ver-

käuferseitigen Risiko-Chancen-Verhältnisses 

vor Augen führen.   

Verfügbare Informationen 

Insolvenzen kommen meist nicht von ungefähr. 

Auch wenn derzeit vor allem externe Faktoren 

eine Insolvenzwelle ins Rollen gebracht haben, 

sind zumeist aber auch interne Fehler kausal für 

die Insolvenz.   

Häufig liegen solche internen Fehler an einer 

schlechten Dokumentation einer bestehenden 

Datenlage beziehungsweise am Inhalt von 

(mündlich) getroffenen oder auch nur vorausge-

setzten Übereinkünften. Dieser Mangel an Infor-

mation verstärkt sich dann mit der Insolvenz, sei 

es, weil kompetente Mitarbeiter das Unterneh-

men schnell verlassen, oder weil die verbliebe-

nen Mitarbeiter aus verschiedenen Motivations-

lagen heraus (zum Beispiel aus Sorge um die 

eigene Haftung) nur noch sehr vorsichtig agie-

ren. Der Insolvenzverwalter hat hingegen wenig 

Zeit und Kapazitäten, um selbst aufwendige 

Ermittlungsarbeit zu betreiben.   

Haftungsvermeidung 

Die bereits erwähnten Umstände sorgen dafür, 

dass Insolvenzverwalter im extremen Maße be-

strebt sind, eine Haftung oder Gewährleistungs-

pflicht aus Grundstücksverkäufen zu vermei-

den. Denn einerseits gelingt eine Mehrung der 

Masse nur dann gut, wenn der Massebeitrag 

nicht für selbst zu finanzierende Gewährleis-

tungsmaßnahmen genutzt werden muss. Ande-

rerseits lauern aufgrund der schlechten Doku-

mentationslage in besonderem Maße uner-

kannte Risiken. Zugleich gehört es aufgrund 

seiner Aufgabenstellung und der gesetzlichen 

Rahmenbedingungen nicht zum Aufgabenkreis 

eines Insolvenzverwalters, (risikoreiche) unter-

nehmerische Entscheidungen zu treffen. Eine 

möglichst weitgehende Einschränkung der ver-

käuferseitigen Haftung ist daher Standard, 

wenn ein Insolvenzverwalter Gegenstände aus 

der Masse verkauft. 

Geschickter Käufer 

Ein geschickter Käufer kennt diese einschrän-

kenden Rahmenbedingungen und handelt nach 

ihnen. 

Eigene Informationsbeschaffung 

Ein wichtiger Gesichtspunkt ist die Informati-

onsbeschaffung. Wer sich rechtzeitig selbst da-

rum kümmert, Informationen über die Immobilie 

zusammenzutragen oder bereits vorhandene 

Informationen zu sichten und zu bewerten, wird 

einen strategischen Vorteil gegenüber Konkur-

renten haben, die hier auf zusätzlichen Service 

beziehungsweise gar auf zusätzliche Haftung 

des Insolvenzverwalters warten. Meist wird sich 

über vorhandene Unterlagen und öffentliche 

Register und Akten eine recht belastbare Be-

wertung der tatsächlichen und rechtlichen Situ-

ation der Immobilie erarbeiten lassen.  

Selektive und alternative Verpflichtungs- 

modelle 

Eine Haftung vom Insolvenzverwalter direkt 

wird man nicht erwarten können. Ausnahme-

fälle, bei denen man ausreichend einschätzen 

kann, ob ein Risiko für den Insolvenzverwalter 

beherrschbar ist, bestätigen die Regel. Bei-

spiele sind kleinere Zusagen für Verpflichtun-

gen wie etwa die Räumung der Immobilie zum 

Besitzübergang oder Ähnliches. Eine weitere 

Möglichkeit, bestimmte Rechtsthemen doch mit 

einer Art Haftung abgesichert zu bekommen, 

sind sogenannte synthetische Garantien im 

Rahmen einer Warranty-&-Indemnity-Versiche-

rung. 
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Fazit 

Grundstückskäufe sind Vertrauenssache. Wer 

hier kooperativ mit dem Insolvenzverwalter zu-

sammenwirkt und ihm die Aufgabenerfüllung er-

leichtert, hat einen strategischen Vorteil und 

wird bei richtigem Erwartungsmanagement 

nach dem Kauf der Immobilie nicht böse über-

rascht werden. 

Nicht zu leugnen ist, dass ein diesen Umstän-

den angepasstes Erwerberverhalten etwas auf-

wendiger und gegebenenfalls kostenintensiver 

ist. Gleichwohl liegt auf der Hand, dass dieses 

Geld gut investiert ist, wenn man auf diese 

Weise eine meist besonders preisgünstige Er-

werbsgelegenheit realisiert und zugleich selbst 

sofort ein realistisches Bild über Chancen und 

Risiken der erworbenen Immobilie erhält.   
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Dieser Überblick dient ausschließlich der allgemeinen Information und kann konkreten Rechtsrat im einzelnen Fall nicht ersetz en. Sprechen 

Sie bei Fragen bitte Ihren gewohnten Ansprechpartner bei GÖRG bzw. den Autor Dr. Wolf zur Nieden unter +49 221 33660-745 oder wzurnie-

den@goerg.de an. Informationen zum Autor finden Sie auf unserer Homepage www.goerg.de. 

Wir verwenden das generische Maskulinum und sehen von einer Nennung aller Geschlechtsidentitäten ab, damit dieser Text besser  lesbar ist, 

und meinen damit ausdrücklich jeden in jeder Geschlechtsidentität.  

Unsere Standorte 

GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB 

BERLIN  

Kantstr. 164, 10623 Berlin 

Tel. +49 30 884503-0  

Fax +49 30 882715-0 

H AMBURG 

Alter Wall 20 - 22, 20457 Hamburg 

Tel. +49 40 500360-0 

Fax +49 40 500360-99 

FR ANKFURT AM M AIN  

Ulmenstr. 30, 60325 Frankfurt am Main 

Tel. +49 69 170000-17  

Fax +49 69 170000-27 

KÖLN 

Kennedyplatz 2, 50679 Köln  

Tel. +49 221 33660-0  

Fax +49 221 33660-80 

MÜNCHEN 

Prinzregentenstr. 22, 80538 München 

Tel. +49 89 3090667-0 

Fax +49 89 3090667-90 

 

 


